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                                                                                        Hohenwestedt, im Januar 2026 
 
 
Erläuterungen des Vorstandes zum Antrag auf Änderung des 
Vereinsnamens 
 
 
 
§15 Abs. 9 unserer Vereinssatzung räumt den Mitgliedern die Möglichkeit ein, Anträge an 
die Mitgliederversammlung zu stellen. Zur Jahreshauptversammlung 2025 wurde von 
unserem Mitglied Kathrin Butenschön form- und fristgerecht der Antrag auf Umbenennung 
des Vereins in „Menschen Turn- und Sportverein von 1860 e.V.“ gestellt. 
  
Um dieses bedeutende Thema angemessen zu erörtern und um allen Mitgliedern die 
Möglichkeit zur Beteiligung zu geben, wurde in der Sitzung am 07. März 2025 beschlossen, 
eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Beschlussfassung einzurichten. 
Die Arbeitsgruppe hat allen Mitgliedern die Hintergründe des Antrages sowie das 
erforderliche Verfahren erläutert und zur Abgabe von Namensvorschlägen aufgefordert. 
 
Nach Auswertung der eingegangenen Vorschläge hat Kathrin Butenschön mit Schreiben 
vom 23.12.2025 den Antrag gestellt, den Namen des Vereins in „Mein Turn- und 
Sportverein von 1860 e.V.“ zu ändern. 
 
Über den Antrag hat die Mitgliederversammlung zu entscheiden; stimmberechtigt sind gem. 
Satzung alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Da die Änderung des Namens nur über eine Änderung der Satzung möglich ist, ist für die 
Annahme des Antrages gem. § 15 Abs. 5 der Satzung eine Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. 
Die Beschlussfassung erfolgt gem. § 15 Abs. 6 in offener Abstimmung. 
 
Alle stimmberechtigten Mitglieder haben somit die Möglichkeit, sich an dieser besonderen 
Entscheidung in der Jahreshauptversammlung am 27. Februar 2026 zu beteiligen. 
 
Der Vorstand hat beschlossen, in dieser bedeutenden Angelegenheit keine 
Beschlussempfehlung auszusprechen, um allen Mitgliedern eine freie Entscheidung zu 
ermöglichen. 
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